
Stand: 11.05.2025 21:41:36

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/28505

"Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Stiftungsgesetzes"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/28505 vom 18.04.2023

2. Plenarprotokoll Nr. 144 vom 26.04.2023

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/29855 des VF vom 06.07.2023

4. Beschluss des Plenums 18/30341 vom 18.07.2023

5. Plenarprotokoll Nr. 150 vom 18.07.2023

6. Gesetz- und Verordnungsblatt vom 31.07.2023



 

18. Wahlperiode 18.04.2023  Drucksache 18/28505 

  

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Initiatoren. 
 
Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Stiftungsgesetzes 

A) Problem 

Mit Art. 1 des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I. S. 2947) wurde nach dem erklär-
ten Willen des Bundesgesetzgebers das gesamte Stiftungsprivatrecht bundeseinheit-
lich und abschließend in den neu gefassten §§ 80 bis 88 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) geregelt. Die Vorschriften treten am 1. Juli 2023 in Kraft. Gleichzeitig werden 
privatrechtliche Regelungen der Landesstiftungsgesetze nach Art. 72 Abs. 1 des 
Grundgesetzes unwirksam, weil der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit 
durch Gesetz abschließend Gebrauch gemacht hat und die Länder die ihnen bislang 
verbliebene Befugnis zur Regelung einzelner Gegenstände des Stiftungsprivatrechts 
verlieren. An diese neue Rechtslage ist das Bayerische Stiftungsgesetz (BayStG) an-
zupassen.  

 

B) Lösung 

Die im BayStG enthaltenen zivilrechtlichen Vorschriften werden entweder vollständig 
aufgehoben oder ihr Anwendungsbereich wird auf Stiftungen des öffentlichen Rechts 
beschränkt, für die die Gesetzgebungskompetenz weiterhin bei den Ländern liegt.  

Gleichzeitig wird die erforderliche Gesetzesänderung genutzt, um das BayStG weiter 
zu deregulieren, zu verschlanken und die Verständlichkeit und Anwenderfreundlichkeit 
des Gesetzes zu steigern. Dies erfolgt unter anderem durch die Zusammenfassung von 
Zuständigkeits- und Begriffsbestimmungen in jeweils einer Norm, durch die allgemeine 
Einfügung von Überschriften und die noch eindeutigere Formulierung einiger weniger 
Bestimmungen. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Durch das Gesetz entstehen weder dem Staat oder kommunalen Gebietskörperschaf-
ten noch Bürgern oder der Wirtschaft zusätzliche Kosten. 

 

E) Konnexität 

Es entstehen keine neuen Aufgaben für kommunale Gebietskörperschaften. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Stiftungsgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Stiftungsgesetz (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. September 2008 (GVBl. S. 834, BayRS 282-1-1-WK), das zuletzt durch § 1 
Abs. 279 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In der Überschrift des ersten Abschnitts werden die Wörter „Erster Abschnitt“ durch 
die Angabe „Teil 1“ ersetzt. 

3. Die Art. 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„Art. 1 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für rechtsfähige Stiftungen, die nach ihrer Satzung ihren Sitz 
im Freistaat Bayern haben. 

Art. 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Stiftungen im Sinn dieses Gesetzes sind die rechtsfähigen Stiftungen des 
bürgerlichen und des öffentlichen Rechts.  

(2) 1Stiftungen des öffentlichen Rechts im Sinn dieses Gesetzes sind Stiftungen, 
die ausschließlich öffentliche Zwecke verfolgen und mit dem Staat, einer Gemeinde, 
einem Gemeindeverband oder einer sonstigen unter der Aufsicht des Staates ste-
henden Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts in einem organischen 
Zusammenhang stehen, der die Stiftung selbst zu einer öffentlichen Einrichtung 
macht. 2Als öffentliche Zwecke gelten die der Religion, der Wissenschaft, der For-
schung, der Bildung, dem Unterricht, der Erziehung, der Kunst, der Denkmalpflege, 
der Heimatpflege, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Sport, den 
sozialen Aufgaben oder sonst dem Gemeinwohl dienenden Zwecke. 3Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sind ferner kirchliche Stiftungen (Abs. 4), die ausschließlich 
kirchliche Zwecke verfolgen und mit einer Kirche im Sinn des Abs. 4 oder einer 
kirchlichen Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinn des Art. 26a des Kirchen-
steuergesetzes in einem organischen Zusammenhang entsprechend Satz 1 ste-
hen, sowie entsprechende Stiftungen anderer Gemeinschaften im Sinn des Art. 24. 

(3) Örtliche, kreiskommunale und bezirkskommunale Stiftungen (kommunale 
Stiftungen) sind Stiftungen des bürgerlichen oder öffentlichen Rechts, deren Zweck 
im Rahmen der jeweiligen kommunalen Aufgaben liegt und nicht wesentlich über 
den räumlichen Umkreis der Gebietskörperschaft hinausreicht. 

(4) 1Kirchliche Stiftungen im Sinn dieses Gesetzes sind Stiftungen des bürgerli-
chen oder öffentlichen Rechts, die ausschließlich oder überwiegend kirchlichen 
Zwecken der katholischen, der evangelisch-lutherischen oder der evangelisch-re-
formierten Kirche gewidmet sind und nach dem tatsächlichen oder mutmaßlichen 
Willen des Stifters der Aufsicht der betreffenden Kirche unterstellt sein sollen. 2Eine 
Stiftung wird nicht schon dadurch zu einer kirchlichen, dass ein kirchlicher Amtsträ-
ger als Stiftungsorgan bestellt ist oder dass satzungsgemäß nur Angehörige einer 
bestimmten Konfession von der Stiftung begünstigt werden. 
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(5) Staatlich verwaltete Stiftungen sind Stiftungen, die von einer weisungsge-
bundenen Staatsbehörde unmittelbar verwaltet werden oder deren Verwaltung al-
lein in den Händen von Personen liegt, die an die Weisungen von staatlichen Be-
hörden des Freistaates Bayern gebunden sind.“ 

4. Die Überschrift „1. Titel Entstehung der Stiftungen, Stiftungsverzeichnis“ wird ge-
strichen. 

5. Art. 3 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 3 

Zuständige Behörden 

(1) 1Soweit dieses Gesetz nicht Ausnahmen für kommunale und kirchliche Stif-
tungen vorsieht, sind die Stiftungsbehörden zuständige Behörden im Sinn der §§ 80 
bis 88 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). 2Vorbehaltlich der in diesem Gesetz 
für kommunale und kirchliche Stiftungen vorgesehenen Ausnahmen üben sie auch 
die Stiftungsaufsicht nach Teil 2 aus. 

(2) 1Stiftungsbehörden sind die Regierungen. 2Örtlich zuständig ist die Regie-
rung, in deren Bezirk die Stiftung nach ihrer Satzung ihren Sitz hat oder haben soll. 

(3) 1Als oberste Stiftungsbehörden sind zuständig 

1. das Staatsministerium für Unterricht und Kultus für Stiftungen, die Zwecken sei-
nes Geschäftsbereichs gewidmet sind, 

2. das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für Stiftungen, die Zwecken 
seines Geschäftsbereichs gewidmet sind, 

3. das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration für alle übrigen Stif-
tungen. 

2Verfolgt eine Stiftung verschiedene Zwecke, so entscheidet der überwiegende öf-
fentliche Zweck der Stiftung.“ 

6. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Stiftungsverzeichnis“. 

b) In Abs. 2 Satz 3 wird das Wort „Genehmigungsbehörde“ durch das Wort „Stif-
tungsbehörde“ ersetzt. 

7. Die Überschrift „2. Titel Satzung der Stiftungen“ wird gestrichen. 

8. Art. 5 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 5 

Anfall des Stiftungsvermögens 

Ist für den Fall der Auflösung oder Aufhebung einer Stiftung kein Anfallsberech-
tigter bestimmt, so fällt das Vermögen einer kommunalen Stiftung (Art. 2 Abs. 3) an 
die entsprechende Gebietskörperschaft, das einer kirchlichen Stiftung (Art. 2 
Abs. 4, Art. 24) an die entsprechende Kirche.“ 

9. Die Überschrift „3. Titel Verwaltung der Stiftungen“ wird gestrichen. 

10. Die Art. 6 und 7 werden aufgehoben. 

11. Die Überschrift „4. Titel Umwandlung des Zwecks und Erlöschen von Stiftungen“ 
wird gestrichen. 

12. Die Art. 8 und 9 werden aufgehoben. 

13. In der Überschrift des zweiten Abschnitts werden die Wörter „Zweiter Abschnitt“ 
durch die Angabe „Teil 2“ ersetzt. 

14. Art. 10 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 10 

Grundsätze der Stiftungsaufsicht 

(1) Zu ihrem Schutz unterstehen Stiftungen, die öffentliche Zwecke verfolgen 
(Art. 2 Abs. 2 Satz 2), mit Ausnahme der kirchlichen Stiftungen (Art. 2 Abs. 4) und 
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der staatlich verwalteten Stiftungen (Art. 2 Abs. 5), der Rechtsaufsicht des Staates 
(Stiftungsaufsicht). 

(2) Die Stiftungsbehörden sollen die Stiftungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
verständnisvoll beraten, fördern und schützen sowie die Entschlusskraft und die 
Selbstverantwortung der Stiftungsorgane stärken.“ 

15. Art. 11 wird aufgehoben. 

16. Art. 12 wird Art. 11 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Art. 11 

Aufgaben und Befugnisse der Stiftungsaufsicht“. 

b) In Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 Satz 1 und Abs. 4 wird jeweils das Wort „Stiftungs-
aufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungsbehörde“ ersetzt. 

17. Der bisherige Art. 13 wird Art. 12 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 12 

Abberufung von Organmitgliedern“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungs-
behörde“ ersetzt. 

c) In Satz 2 wird die Angabe „§ 29 BGB“ durch die Angabe „§ 84c BGB“ ersetzt. 

18. Art. 14 wird aufgehoben. 

19. Der bisherige Art. 15 wird Art. 13 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 13 

Geltendmachung von Ansprüchen“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungs-
behörde“ ersetzt. 

c) In Satz 2 wird die Angabe „Art. 13 Satz 3“ durch die Angabe „Art. 12 Satz 3“ 
ersetzt. 

20. Der bisherige Art. 16 wird Art. 14 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 14 

Rechnungslegung, Rechnungsprüfung“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 werden das Wort „sechs“ durch das Wort „neun“ und das Wort 
„Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungsbehörde“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz 5 wird angefügt: 

„5Die Erhaltung des Grundstockvermögens kann gemäß dem Erhaltungs-
konzept der Stiftung durch den Bestand eines oder mehrerer Vermögens-
gegenstände oder den Erhalt eines bilanziellen Kapitalbetrages nachgewie-
sen werden.“ 

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 und 3 wird jeweils das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ 
durch das Wort „Stiftungsbehörde“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ und das Wort „höchs-
tens“ durch die Wörter „bis zu“ ersetzt. 

d) In Abs. 3 Satz 2 und 3 wird jeweils das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch 
das Wort „Stiftungsbehörde“ ersetzt. 
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e) In Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stif-
tungsbehörde“ ersetzt. 

21. Art. 17 wird aufgehoben.  

22. Der bisherige Art. 18 wird Art. 15 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 15 

Verwaltungszwang“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungs-
behörde“ ersetzt. 

23. Nach Art. 15 wird folgender Teil 3 eingefügt: 

„Teil 3 

Stiftungen des öffentlichen Rechts 

Art. 16 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) 1Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden auf Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts (Art. 2 Abs. 2) die §§ 80 bis 88 BGB mit Ausnahme von 
§ 83c Abs. 2 BGB entsprechende Anwendung. 2Die Rechtsstellung einer Stiftung 
des öffentlichen Rechts ist von der Stiftungsbehörde mit der Anerkennung aus-
drücklich festzustellen. 3Die Anerkennung der Stiftung ist entbehrlich, wenn der 
Freistaat Bayern Stifter oder Mitstifter ist. 4Gleiches gilt für die Genehmigung einer 
Satzungsänderung. 

(2) Die Satzung einer Stiftung des öffentlichen Rechts muss zusätzlich zu den 
nach § 81 Abs. 1 BGB erforderlichen Bestimmungen auch Regelungen enthalten 
über: 

1. Rechtsstellung und Art der Stiftung, 

2. Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse aller vorgesehenen Stif-
tungsorgane. 

(3) 1Ändert sich die Rechtsstellung einer Stiftung nach ihrer Anerkennung, so 
ist diese Änderung von der Stiftungsbehörde festzustellen. 2Die Änderung wird erst 
mit Bestandskraft der Feststellung wirksam. 

Art. 17 

Beschränkung der Vertretungsmacht 

1Die Stiftungsbehörde hat für Fälle des § 181 BGB einen besonderen Vertreter 
zu bestellen. 2§ 84c Abs. 2 BGB gilt entsprechend. 3Das zur Vertretung allgemein 
zuständige Organ kann von den Beschränkungen des § 181 BGB nur durch die 
Stiftungssatzung allgemein oder für den Einzelfall befreit werden. 

Art. 18 

Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte 

Der Genehmigung der Stiftungsbehörde 

1. bedarf die Annahme von Zustiftungen, die mit einer Last verknüpft sind oder die 
einem anderen Zweck als die Stiftung dienen sollen,  

2. bedarf der Abschluss von Bürgschaftsverträgen und verwandten Rechtsge-
schäften, die ein Einstehen der Stiftung für fremde Schuld zum Gegenstand ha-
ben, 

3. bedürfen Rechtsgeschäfte, an denen ein Mitglied eines Stiftungsorgans persön-
lich oder als Vertreter eines Dritten beteiligt ist, es sei denn, die Stiftung wird 
durch einen besonderen Vertreter nach Art. 17 Satz 1 vertreten, das Rechtsge-
schäft besteht ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit oder die Stif-
tung erlangt dadurch lediglich einen rechtlichen Vorteil.“ 

24. Art. 19 wird aufgehoben. 



Drucksache 18/28505 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 7 

 

25. Der dritte Abschnitt wird Teil 4 und in der Überschrift werden die Wörter „Dritter 
Abschnitt“ durch die Angabe „Teil 4“ ersetzt. 

26. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Kommunale Stiftungen“. 

b) Abs. 1 wird aufgehoben. 

c) Abs. 2 wird Abs. 1. 

d) Abs. 3 wird Abs. 2 und die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1Bei den von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken verwalteten kommunalen 
Stiftungen tritt hinsichtlich der Aufgaben nach Teil 2 und nach den Art. 17 und 18 
an die Stelle der Stiftungsbehörde die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde. 
2Die Art. 12 bis 14 und Art. 18 Nr. 2 finden bei diesen Stiftungen keine Anwen-
dung.“ 

27. Der vierte Abschnitt wird Teil 5 und in der Überschrift werden die Wörter „Vierter 
Abschnitt“ durch die Angabe „Teil 5“ ersetzt. 

28. Art. 21 wird aufgehoben. 

29. Art. 22 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 22 

Kirchliche Mitwirkungsrechte 

(1) Die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks im Sinn des 
§ 82 Satz 1 BGB ist auch dann als gesichert anzusehen, wenn diese von der be-
treffenden Kirche gewährleistet wird. 

(2) 1Kirchliche Stiftungen dürfen nur mit Zustimmung der betreffenden Kirche 
anerkannt, aufgehoben, zugelegt oder zusammengelegt werden. 2Die Genehmi-
gung der Auflösung einer kirchlichen Stiftung nach § 87 Abs. 3 BGB bedarf der Zu-
stimmung der betreffenden Kirche. 

(3) 1Im Übrigen finden auf die kirchlichen Stiftungen die Vorschriften des Teils 1 
mit der Maßgabe Anwendung, dass zuständige Behörde im Sinn des § 80 Abs. 2, 
§ 86b Abs. 1 Satz 2, § 87 Abs. 3 und § 87a Abs. 1 BGB die oberste Stiftungsbe-
hörde nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und zuständige Behörde nach den §§ 84c und 
85a BGB die zuständige kirchliche Behörde ist. 2Die Ergänzung der Satzung einer 
kirchlichen Stiftung bei ihrer Anerkennung bedarf der Zustimmung der zuständigen 
kirchlichen Behörde. 3Die Zulegung und Zusammenlegung von kirchlichen Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts kann auf Antrag der betreffenden Kirche auch dann 
erfolgen, wenn die Voraussetzungen der §§ 86 bis 86h BGB nicht erfüllt sind. 4In 
den Fällen des Art. 16 Abs. 3 Satz 1 obliegt die Feststellung der obersten Stiftungs-
behörde nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1.“ 

30. In Art. 23 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kirchliche Stiftungsaufsicht“. 

31. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Stiftungen anderer Religionsgemeinschaften“. 

b) Im Wortlaut werden die Wörter „Die Vorschriften dieses Titels“ durch die Wörter 
„Art. 2 Abs. 4 sowie die Vorschriften dieses Teils“ ersetzt. 

32. Der fünfte Abschnitt wird Teil 6 und in der Überschrift werden die Wörter „Fünfter 
Abschnitt“ durch die Angabe „Teil 6“ ersetzt. 

33. Art. 25 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Rechtsstandswahrung“. 

b) In Abs. 2 wird die Angabe „Art. 10 Abs. 2“ durch die Angabe „Art. 3 Abs. 3“ er-
setzt. 
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34. In Art. 26 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Zwingendes Recht“. 

35. Art. 27 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Verwaltungskosten“. 

b) Im Wortlaut werden die Angabe „Art. 12 Abs. 3, Art. 13, 15 und 18“ durch die 
Angabe „Art. 11 Abs. 3, Art. 12, 13 und 15“, die Angabe „Art. 16 Abs. 2“ durch 
die Angabe „Art. 14 Abs. 2“ und die Angabe „(Art. 1 Abs. 3 Satz 2)“ durch die 
Angabe „(Art. 2 Abs. 2 Satz 2)“ ersetzt. 

36. Art. 28 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 28 

Verordnungsermächtigung; Landesausschuss für das Stiftungswesen 

Die obersten Stiftungsbehörden (Art. 3 Abs. 3) werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 

1. das Verfahren bei der Anerkennung von Stiftungen und der Genehmigung von 
Satzungsänderungen zu regeln, 

2. die Mitwirkungspflichten der Stiftungen bei der Rechnungsprüfung nach Art. 14, 
insbesondere die vorzulegenden Nachweise und Belege, festzulegen, 

3. die Berufung und die Zusammensetzung des Landesausschusses für das Stif-
tungswesen zu bestimmen, dem die Beratung der obersten Stiftungsbehörden 
und der Stiftungsbehörden sowie die Förderung und Pflege des Stiftungswe-
sens obliegt.“ 

37. In Art. 29 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeines 

Mit Art. 1 des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2947) wurde nach dem erklärten 
Willen des Bundesgesetzgebers das gesamte Stiftungsprivatrecht bundeseinheitlich 
und abschließend in den neu gefassten §§ 80 bis 88 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) geregelt. Die Vorschriften treten am 1. Juli 2023 in Kraft. Gleichzeitig werden 
privatrechtliche Regelungen der Landesstiftungsgesetze nach Art. 72 Abs. 1 des 
Grundgesetzes unwirksam, weil der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit 
durch Gesetz abschließend Gebrauch gemacht hat und die Länder die ihnen bislang 
verbliebene Befugnis zur Regelung einzelner Gegenstände des Stiftungsprivatrechts, 
vor allem im Bereich der Stiftungsverfassung, verlieren. 

An diese neue Rechtslage ist das Bayerische Stiftungsgesetz (BayStG) anzupassen. 

Um zu verhindern, dass das BayStG ab 1. Juli 2023 unwirksame Vorschriften enthält, 
werden alle Normen des Gesetzes, die dem Stiftungsprivatrecht zuzuordnen sind, auf-
gehoben. Es sind dies vor allem die Vorschriften des bisherigen 3. und 4. Titels des 
Ersten Abschnitts des BayStG, die Regelungen zur Verwaltung der Stiftungen und zum 
Erlöschen der Stiftungen enthalten. 

Die dadurch erforderlich werdende Änderung des BayStG wird dazu genutzt, das Ge-
setz weiter zu deregulieren sowie verständlicher und übersichtlicher zu gestalten. So 
werden wichtige Begriffsbestimmungen und behördliche Zuständigkeiten, die sich bis-
her an verschiedenen Stellen des Gesetzes finden, am Anfang des Gesetzes in den 
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neuen Art. 2 und 3 zusammengefasst. Auch erhalten erstmals alle Artikel eine Über-
schrift. Der bisherige Genehmigungsvorbehalt des Art. 19 für bestimmte, für Stiftungen 
tendenziell gefährliche Rechtsgeschäfte wird für Stiftungen des bürgerlichen Rechts 
aufgehoben. Dies eröffnet den Stiftungsorganen neue Spielräume durch schnellere Ent-
scheidungsprozesse − verbunden mit noch größerer Verantwortung. Gleichzeitig wer-
den die den Landesgesetzgebern verbliebenen Regelungsspielräume genutzt, um in 
einem eigenen kurzen Abschnitt für Stiftungen des öffentlichen Rechts weiterhin einige 
Regelungen zu treffen, die deren besonderem Charakter als juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und dem damit verbundenen Vertrauen der Öffentlichkeit Rechnung 
tragen. 

 

B) Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 

Zu Nr. 1: 

Bei der ersten Änderung der Stammnorm wird die Inhaltsübersicht gestrichen. Grund 
hierfür ist, dass die amtlichen Inhaltsübersichten sehr pflegeaufwändig und aufgrund 
der in der Datenbank BAYERN.RECHT vorhandenen redaktionellen Inhaltsübersicht 
des Betreibers (die direkt aus den Artikelüberschriften erzeugt wird) entbehrlich sind. 

Zu Nr. 2: 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nr. 3: 

Der neu gefasste Art. 1 beschreibt in komprimierter Form den Geltungsbereich des Ge-
setzes. Sein Regelungsgehalt entspricht dem des bisherigen Art. 1 Abs. 1 und 2. Die in 
den bisherigen Abs. 3 und 4 enthaltenen Legaldefinitionen werden jetzt im neu gefass-
ten Art. 2 getroffen. 

Im neu gefassten Art. 2 werden die wichtigsten stiftungsrechtlichen Begriffe definiert. 

Der neue Abs. 1 enthält die im bisherigen Art. 1 Abs. 2 enthaltene Klarstellung, dass 
die vom Geltungsbereich des BayStG erfassten rechtsfähigen Stiftungen solche des 
bürgerlichen oder des öffentlichen Rechts sein können.  

Abs. 2 fasst ohne inhaltliche Änderung die bisher in Art. 1 Abs. 3 Satz 1 und Art. 1 
Abs. 4 BayStG enthaltene Definition der Stiftungen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der kirchlichen Stiftungen des öffentlichen Rechts zusammen. In seinem Satz 2 fin-
det sich ohne inhaltliche Änderung die im bisherigen Art. 1 Abs. 3 Satz 2 enthaltene 
Definition der öffentlichen Zwecke. 

Abs. 3 enthält die im bisherigen Art. 20 Abs. 1 getroffene Definition der kommunalen 
Stiftungen. 

Abs. 4 übernimmt die im bisherigen Art. 21 enthaltene Definition der kirchlichen Stiftun-
gen. Dabei wird klargestellt, dass bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen 
auch Stiftungen anderer Religionsgemeinschaften und weltanschaulicher Gemein-
schaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts in Bayern sind, Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sind. Der im bisherigen Art. 21 Abs. 1 Satz 2 enthaltene Hinweis, 
dass ortskirchliche Stiftungen und Pfründestiftungen als wohl typischste Erscheinungs-
formen der kirchlichen Stiftungen tatsächlich kirchliche Stiftungen sind, beschreibt eine 
Selbstverständlichkeit ohne eigenen Regelungsgehalt. Er kann deshalb entfallen. 

Neu ist die in Abs. 5 enthaltene Definition der staatlich verwalteten Stiftung. Sie ent-
spricht dem bisherigen Verständnis der stiftungsrechtlichen Literatur und wird im Hin-
blick auf die damit verbundene Rechtsfolge der Ausnahme von der Stiftungsaufsicht 
nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 aus Gründen der Rechtssicherheit gesetzlich verankert.  

Die im bisherigen Art. 2 Abs. 1 enthaltene Bestimmung, dass die Achtung vor dem Stif-
terwillen oberste Richtschnur bei der Handhabung des BayStG ist, findet sich jetzt in 
§ 83 Abs. 2  des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Für eine landesrechtliche Regelung 
bleibt daneben kein Raum. Auch das bisher in Art. 2 Abs. 2 festgelegte Recht der Stif-
tungen auf Bestand und Namen ergibt sich aus den Bestimmungen der §§ 80 ff. BGB, 
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die abschließend festlegen, unter welchen Voraussetzungen eine Stiftung erlöschen 
kann. 

Zu Nr. 4: 

Die Streichung ist die Folge dessen, dass der in Zukunft nur noch fünf Artikel umfas-
sende erste Abschnitt des Gesetzes nicht mehr in Titel untergliedert wird. 

Zu Nr. 5: 

Im neu gefassten Art. 3 werden die bisher an verschiedenen Stellen des Gesetzes ge-
regelten Zuständigkeiten der Behörden ohne inhaltliche Änderung der Rechtslage über-
sichtlich zusammengefasst. Da die Regierungen von Ausnahmen bei kommunalen und 
kirchlichen Stiftungen abgesehen sowohl für die Anerkennung rechtsfähiger Stiftung als 
auch für die Stiftungsaufsicht zuständig sind, wird die begriffliche Unterscheidung zwi-
schen Anerkennungsbehörde und Stiftungsaufsichtsbehörde aufgegeben und durch 
den einheitlichen Begriff „Stiftungsbehörde“ ersetzt. Die weiterhin bestehenden Aus-
nahmen für kommunale und kirchliche Stiftungen werden in den jeweiligen Abschnitten 
geregelt, worauf in Abs. 1 ausdrücklich hingewiesen wird. 

Der neue Abs. 3 entspricht weitgehend dem bisherigen Art. 10 Abs. 2. Er regelt die Zu-
ständigkeit der Ministerien als oberste Stiftungsbehörden im Wesentlichen wie bisher. 
Aus Gründen der Vereinfachung und Verschlankung des Wortlauts erfolgt die Beschrei-
bung der Zuständigkeiten der Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für Wis-
senschaft und Kunst jetzt durch eine pauschale Verweisung auf ihren in der Verordnung 
über die Geschäftsverteilung der Staatsregierung festgelegten Geschäftsbereich. Auch 
hier wird der Begriff „oberste Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch den Begriff „oberste Stif-
tungsbehörde“ ersetzt. Dies ist im Hinblick darauf, dass die zuständigen Staatsministe-
rien fachlich vorgesetzte Behörden der Regierungen nicht nur hinsichtlich der Stiftungs-
aufsicht, sondern hinsichtlich aller stiftungsrechtlicher Sachverhalte (wie etwa der An-
erkennung) sind, die korrektere Bezeichnung. 

Zu Nr. 6: 

Art. 4 erhält seinem Regelungsgehalt entsprechend die Überschrift „Stiftungsverzeich-
nis“. Die Ersetzung des Begriffs „Genehmigungsbehörde“ durch Stiftungsbehörde in 
Abs. 2 Satz 3 ist eine redaktionelle Folge der Änderung von Art. 3. 

Zu Nr. 7: 

Die Streichung der Überschrift ist Folge der Aufhebung der Untergliederung des Ab-
schnitts in Titel. 

Zu Nr. 8: 

Der neue Art. 5 entspricht dem bisherigen Art. 9 Satz 1, mit dem bei kommunalen Stif-
tungen das Stiftungsvermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung statt an den 
Fiskus an die entsprechende kommunale Gebietskörperschaft, bei kirchlichen Stiftun-
gen an die entsprechende Kirche fällt. Diese bewährte Regelung kann beibehalten wer-
den. § 87c Abs. 1 Satz 4 BGB gestattet hier ausdrücklich eine landesrechtliche Rege-
lung. 

Die bisherigen Sätze 2 bis 4 von Art. 9 können entfallen. Soweit sich die Obliegenheit, 
das angefallene Vermögen tunlichst in einer dem Stiftungszweck entsprechenden 
Weise zu verwenden, nicht unmittelbar aus § 87c Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 46 BGB ergibt, 
folgt der in den bisherigen Sätzen 2 und 4 empfohlene Umgang mit dem angefallenen 
Stiftungsvermögen auch aus dem Stiftungszweck und allgemeinen stiftungsrechtlichen 
Grundsätzen. 

Zu Nrn. 9 und 10: 

Die Regelungsgegenstände der bisherigen Titel 2 und 3 (Satzungen, Verwaltung der 
Stiftung, Verantwortlichkeit von Organmitgliedern) wurden vom Bundesgesetzgeber 
vollständig in das BGB aufgenommen. Deshalb erhält Art. 5 einen anderen Regelungs-
gehalt und Art. 6 und 7 werden aufgehoben. Die Sonderregelung des bisherigen Art. 5 
Abs. 3 zu Satzungen von Stiftungen des öffentlichen Rechts wird in den neuen zweiten 
Abschnitt „Stiftungen des öffentlichen Rechts“ verschoben. 
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Zu Nr. 11: 

Da die Gliederung des Ersten Abschnitts in Titel aufgehoben wird, ist auch die Über-
schrift des einstigen 4. Titels zu streichen. 

Zu Nr. 12: 

Die im bisherigen Art. 8 geregelten Gegenstände (Vermögensanfall bei Erlöschen der 
Stiftung, Zusammen- und Zulegung von Stiftungen) werden jetzt abschließend im BGB 
(§§ 86 ff. und § 87c Abs. 2) geregelt. Die Anfallsberechtigung bei kommunalen und 
kirchlichen Stiftungen wird im neuen Art. 5 geregelt. 

Zu Nr. 13: 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nr. 14: 

Der neue Art. 10 fasst die im bisherigen Art. 10 Abs. 1 Satz 1 und Art. 11 enthaltenen 
Grundsätze der Stiftungsaufsicht im engeren Sinn, d. h. der fürsorgenden Stiftungsauf-
sicht nach Teil 2 und den Art. 17 und 18 zusammen. Dies bringt auch die neue Über-
schrift zum Ausdruck. Wie bisher unterliegen dieser fürsorgenden Stiftungsaufsicht alle 
Stiftungen, die zumindest einen öffentlichen Zweck verfolgen. Bei rein privatnützigen 
Stiftungen beschränkt sich die Stiftungsaufsicht auf die im BGB vorgesehenen Maß-
nahmen wie z. B. die Genehmigung von Satzungsänderungen oder die Auflösung einer 
Stiftung (Stiftungsaufsicht im weiteren Sinn).  

Durch den neu eingefügten Hinweis auf den Abschnitt Kirchliche Stiftungen wird bereits 
hier klargestellt, dass kirchliche Stiftungen nicht der staatlichen Stiftungsaufsicht unter-
stehen. Die bisher ebenfalls in Art. 10 geregelten behördlichen Zuständigkeiten für die 
Stiftungsaufsicht sind nun in Art. 3 geregelt. 

Zu Nrn. 15 und 16: 

Die Regelung des bisherigen Art. 11 findet sich nun in Art. 10 Abs. 2. Der bisherige 
Art. 12 wird neuer Art. 11. 

Die neue Überschrift „Aufgaben und Befugnisse der Stiftungsaufsicht“ fasst schlagwort-
artig den wesentlichen Inhalt der Vorschrift zusammen. 

Die Ersetzung der Bezeichnung „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch „Stiftungsbehörde“ 
ist eine redaktionelle Folgeanpassung an die Änderung der Behördenbezeichnung in 
Art. 3. 

Zu Nr. 17: 

Die neue Überschrift gibt schlagwortartig den wesentlichen Regelungsgehalt des neuen 
Art. 12 wieder, der dem bisherigen Art. 13 entspricht. 

Bei der Ersetzung des Begriffs „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch „Stiftungsbehörde“ 
handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. Gleiches gilt für die Verweisung auf 
§ 84c BGB anstelle von § 29 BGB. 

Zu Nrn. 18 und 19: 

Der bisherige Art. 14 enthielt eine über § 181 BGB hinausgehende gesetzliche Ein-
schränkung der Vertretungsmacht des Stiftungsvorstands. Angesichts der abschließen-
den Regelung des Stiftungsprivatrechts im BGB entfällt die Vorschrift für Stiftungen des 
bürgerlichen Rechts. Da die Vorschrift jedoch einen wichtigen Beitrag zum Schutz der 
Stiftung vor Interessenkollisionen ihres vertretungsberechtigten Organs enthielt, wird 
sie als neuer Art. 17 in den Abschnitt Stiftungen des öffentlichen Rechts übernommen, 
wofür die Länder weiterhin über die Gesetzgebungskompetenz verfügen. 

Der neue Art. 13 entspricht dem bisherigen Art. 15. Ihrem Regelungsgehalt entspre-
chend erhält die Vorschrift die Überschrift „Geltendmachung von Ansprüchen“. 

Bei der Ersetzung des Begriffs „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch „Stiftungsbehörde“ 
handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nr. 20: 

Der neue Art. 14 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Art. 16. 
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Die neue Überschrift „Rechnungslegung, Rechnungsprüfung“ fasst schlagwortartig den 
Regelungsgehalt der Vorschrift zusammen. Die Ersetzung des Begriffs „Stiftungsauf-
sichtsbehörde“ durch „Stiftungsbehörde“ im gesamten Artikel ist redaktioneller Art. 

Durch die Verlängerung der Vorlagefrist für die Jahresrechnung von sechs auf neun 
Monate wird den verantwortlichen Stiftungsorganen mehr Zeit zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben eingeräumt und auf diese Weise ihre (häufig ehrenamtliche) Arbeit erleichtert.  

Mit dem neuen Abs. 1 Satz 5 wird klargestellt, dass in Übereinstimmung mit dem neuen 
§ 83c Abs. 1 BGB nicht nur die Art der Vermögenserhaltung im Rahmen der Vorgaben 
ihrer Verfassung durch das Vermögenserhaltungskonzept der Stiftung bestimmt wird, 
sondern ihr auch hinsichtlich der Art und Weise des Nachweises des Vermögenserhalts 
gegenüber der Stiftungsaufsicht grundsätzlich ein Wahlrecht zwischen realem und no-
minalem Kapitalerhalt zusteht. 

Eine inhaltliche Neuerung stellt die Umwandlung des bisherigen Art. 16 Abs. 2 Satz 4 
von einer echten Ermessensvorschrift in eine Soll-Vorschrift dar. In Zukunft sollen die 
Stiftungsbehörden grundsätzlich drei Jahre lang davon absehen, sich die Jahresrech-
nung und den Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks vorlegen zu lassen und 
diese zu prüfen, wenn die Prüfung der Jahresrechnung in mindestens fünf aufeinander-
folgenden Jahren keinen Grund zur Beanstandung ergeben hat. Nur wenn wichtige 
Gründe eine Prüfung dennoch geboten erscheinen lassen, soll diese trotzdem vorge-
nommen werden. In Betracht kommt hier zum Beispiel ein Wechsel der verantwortlichen 
Organmitglieder oder ein konkreter Verdacht fehlerhafter Geschäftsführung. Mit dieser 
Regelung soll zu einer Entlastung der Stiftungsbehörden beigetragen werden, die 
dadurch bei einer größeren Zahl von Stiftungen mit kleinem oder besonders übersicht-
lich und homogen strukturiertem Vermögen davon absehen können, die Prüfung der 
Stiftung durch einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer zu verlangen. 

Zu Nr. 21: 

Der bisherige Art. 17 kann ersatzlos entfallen. Die Vorschrift gab der Stiftungsaufsichts-
behörde die Befugnis, bei notleidenden Stiftungen eine Admassierung der Erträge an-
zuordnen, um die Leistungsfähigkeit der Stiftung wiederherzustellen. Die Bedeutung 
der Vorschrift war äußerst gering, kollidierte sie doch mit dem gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Gebot der zeitnahen Mittelverwendung. Im Hinblick darauf, dass die §§ 85 ff. 
BGB gänzlich andere Wege zur Beseitigung der Notlage einer Stiftung vorsehen (u. a. 
Zweckänderung, Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung, Zusammenlegung und Zule-
gung), ist die Vorschrift entbehrlich. 

Bei den kirchlichen Stiftungen (Art. 2 Abs. 4, Art. 24) bleibt es den betreffenden Kirchen, 
Religions- und weltanschaulichen Gemeinschaften unbenommen, in ihren Stiftungsord-
nungen eine entsprechende Befugnis für ihre jeweiligen Aufsichtsbehörden zu veran-
kern, vgl. Art. 23 Abs. 1 Satz 2. 

Zu Nr. 22: 

Die Vorschrift, die dem bisherigen Art. 18 entspricht, erhält die Überschrift „Verwal-
tungszwang“ als Kurzzusammenfassung ihres Inhalts. Die Anpassung der Behörden-
bezeichnung ist redaktioneller Art. 

Zu Nr. 23: 

Es wird ein neuer Abschnitt Stiftungen des öffentlichen Rechts eingefügt. Für diese Ma-
terie verfügen die Länder weiterhin über die Gesetzgebungskompetenz. Diese wird ge-
nutzt, um für Stiftungen des öffentlichen Rechts, die ein besonderes öffentliches Ver-
trauen genießen, als juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht insolvenzfähig 
sind und anders als gemeinnützige Stiftungen des bürgerlichen Rechts auch nicht der 
Kontrolle durch die Finanzverwaltung unterliegen, ein besonderes Maß an Funktions- 
und Bestandssicherheit zu schaffen. 

Art. 16: 

Abs. 1 Satz 1 ordnet die entsprechende Anwendung der §§ 80 bis 88 BGB an und ge-
währleistet damit den grundsätzlichen rechtlichen Gleichklang von Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts mit Stiftungen des bürgerlichen Rechts. Ausgenommen wird lediglich 
§ 83c Abs. 2 BGB, wonach die Stiftungssatzung unter bestimmten Voraussetzungen 
einen teilweisen Verbrauch des Grundstockvermögens gestalten kann. Der Verweis auf 
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die §§ 80 ff. BGB gilt jedoch nur insoweit als nicht das BayStG selbst – oder im Fall der 
jederzeit zulässigen Errichtung einer Stiftung des öffentlichen Rechts durch ein spezi-
elles Landesgesetz − das Errichtungsgesetz nichts Abweichendes bestimmt. Abs. 1 er-
setzt damit in modifizierter Form den bisherigen Art. 3 Abs. 2. 

Nach Satz 2 ist aus Gründen der Rechtssicherheit die Rechtsstellung einer Stiftung des 
öffentlichen Rechts von der Stiftungsbehörde bei der Anerkennung ausdrücklich fest-
zustellen.  

Abs. 2 entspricht im Wesentlichen der Regelung des bisherigen Art. 5 Abs. 3 Satz 1. 

Der neue Abs. 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die Rechtsstellung einer Stif-
tung nach ihrer Anerkennung vor allem durch Begründung oder Lösung des organi-
schen Zusammenhangs mit einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
ändern kann. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird diese Änderung in Zukunft erst 
wirksam, wenn sie von der Stiftungsbehörde festgestellt wurde.  

Art. 17: 

Der neue Art. 17 entspricht in textlich verschlankter Form dem bisherigen Art. 14. Da 
die Vorschrift einen wirksamen Schutz vor Interessenkollisionen von Mitgliedern des 
vertretungsberechtigten Organs der Stiftung enthält, wird sie für Stiftungen des öffentli-
chen Rechts beibehalten. Durch die Anordnung der entsprechenden Geltung von § 84c 
Abs. 2 BGB wird es den Stiftungsbehörden ermöglicht, den besonderen Vertretern für 
besonders aufwändige Mandate eine angemessene Vergütung auf Kosten der Stiftung 
zu gewähren. Dies ist häufig erforderlich, um geeignete und entsprechend qualifizierte 
Personen für diese anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit zu gewinnen. 

Art. 18: 

Art. 18 entspricht dem bisherigen Art. 19 und wird im Hinblick auf den wirksamen 
Schutz, den Genehmigungsvorbehalte vor Vermögensverlusten dadurch gewährleis-
ten, dass die genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte bis zur Erteilung der behördli-
chen Genehmigung schwebend unwirksam sind und im Fall ihrer Ablehnung nicht wirk-
sam werden, für Stiftungen des öffentlichen Rechts beibehalten. 

Zu Nr. 24: 

Der bisherige Art. 19 enthielt für bestimmte, für Stiftungen tendenziell besonders ge-
fährliche Rechtsgeschäfte einen Genehmigungsvorbehalt. Da das betreffende Rechts-
geschäft erst mit Erteilung der stiftungsaufsichtlichen Genehmigung wirksam wurde, 
stellte die Vorschrift einen guten Schutz der Stiftungen vor Vermögensverlusten dar. 
Allerdings begegnete sie wegen des dadurch bei den Stiftungsorganen entstehenden 
zusätzlichen Arbeitsaufwands auch Kritik. Hinzu kommt, dass die Genehmigungsvor-
behalte einerseits zwar dem Stiftungsaufsichtsrecht zuzuordnen sind, gleichzeitig sich 
jedoch als eine in § 84 BGB nicht vorgesehene Beschränkung der Vertretungsmacht 
des Stiftungsvorstands auswirken. Die Vorschrift entfällt deshalb für Stiftungen des bür-
gerlichen Rechts. Da die Genehmigungsvorbehalte den Stiftungen jedoch einen effek-
tiven Schutz vor Vermögensverlusten gewähren, sollen sie bei Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, die aufgrund ihrer Nähe zum Staat einer besonderen Gesetzesbindung 
unterliegen und ein besonderes öffentliches Vertrauen genießen, erhalten bleiben. Die 
Vorschrift wird deshalb als neuer Art. 18 in den Abschnitt Stiftungen des öffentlichen 
Rechts eingefügt.  

Zu Nr. 25: 

Die Änderung der Überschrift des Abschnitts ist rein redaktioneller Art. 

Zu Nr. 26: 

Die im bisherigen Art. 20 Abs. 1 enthaltene Definition der kommunalen Stiftung wird 
jetzt in Art. 2 Abs. 3 getroffen. Abs. 1 wird deshalb aufgehoben. Die übrigen Änderun-
gen sind redaktioneller Art. Dies gilt auch für den Verzicht auf die im bisherigen Art. 20 
Abs. 3 Satz 1 enthaltene eingeschränkte Verweisung auf die Vorschriften des Ersten 
Abschnitts. Deren Regelungsgehalt erschöpfte sich im Ausschluss der Anwendung des 
jetzt aufgehobenen Art. 7. 

Die Vertretungs- und Verwaltungsregelung des neuen Abs. 1 kann auch nach der Re-
form der §§ 80 bis 88 BGB bestehen bleiben. Der Landesgesetzgeber hat aufgrund 
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seiner Gesetzgebungskompetenz für das Kommunalrecht hierfür weiterhin die Rege-
lungsbefugnis. Davon geht ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs der Bun-
desregierung zum neuen § 84 Abs. 2 Satz 1 BGB auch der Bundesgesetzgeber aus 
(vgl. BT-Drs. 19/28173, S. 59). Die Bundesregierung hat die Absicht des Bundesge-
setzgebers, an dieser Gesetzgebungskompetenz der Landesgesetzgeber für das Kom-
munalrecht nichts zu ändern, in ihrer Gegenäußerung zu einer Empfehlung des Bun-
desrats, aus Gründen der Rechtssicherheit eine ausdrückliche landesrechtliche Abwei-
chungskompetenz für kommunalverwaltete Stiftungen von § 84 Abs. 1 und 2 BGB vor-
zusehen, nochmals bekräftigt und betont, dass derartige Regelungen auch so zulässig 
sind (BT-Drs. 19/28173, S. 113, 119). 

In Abs. 3 werden die Sätze 1 und 2 sprachlich neu gefasst. In verschlankter und klarer 
Form entspricht ihr Regelungsgehalt den bisherigen Regelungen. 

Zu Nr. 27: 

Die Änderung der Überschrift des Abschnitts ist rein redaktioneller Art.  

Zu Nr. 28: 

Die im bisherigen Art. 21 enthaltene Definition der kirchlichen Stiftung befindet sich jetzt 
in Art. 2 Abs. 4. Art. 21 wird deshalb aufgehoben.  

Zu Nr. 29: 

Der neu gefasste Art. 22 Abs. 1 enthält die wesentliche Aussage des bisherigen Abs. 1, 
dass die Anerkennungsvoraussetzung der dauerhaften und nachhaltigen Zweckerfül-
lung bei kirchlichen Stiftungen statt durch ausreichende Vermögensausstattung auch 
durch Gewährleistungserklärung der Kirche erfolgen kann.  

Art. 22 Abs. 2 Satz 1 entspricht dem bisherigen Art. 22 Abs. 2. Er wird um einen neuen 
Satz ergänzt, der klarstellt, dass auch die Genehmigung der mit der Neufassung der 
§§ 87 ff. BGB neu geschaffenen Auflösung einer Stiftung der Zustimmung der betref-
fenden Kirche bedarf.  

Art. 22 Abs. 3 entspricht weitgehend dem bisherigen Art. 22 Abs. 3. Die Änderungen 
sind redaktioneller Art. Vor allem bleibt die von der verfassungsrechtlich verbürgten 
Selbstverwaltungsautonomie der Kirchen geschützte, erweiterte Möglichkeit der Zule-
gung und Zusammenlegung kirchlicher Stiftungen im bisherigen Umfang erhalten. 
Diese können auch erfolgen, wenn die Voraussetzungen der §§ 86 bis 86h BGB nicht 
erfüllt sind. Zu diesen verzichtbaren Voraussetzungen gehören vor allem bei kirchlichen 
Stiftungen des öffentlichen Rechts auch die Verfahrensvorschriften der §§ 86 bis 
86h BGB. So können etwa kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts auch in Zukunft 
auf Grundlage eines kirchlichen Organisationsakts statt auf vertraglicher Grundlage zu-
sammengelegt werden, und auch ohne dass dies etwa einer Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger bedürfte.  

Im neuen Satz 4 wird klargestellt, dass Feststellungen der Änderung der Rechtsstellung 
bei kirchlichen Stiftungen durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erfol-
gen. 

Zu Nr. 30: 

Art. 23 erhält seinem Inhalt entsprechend die Überschrift „Kirchliche Stiftungsaufsicht“.  

Zu Nr. 31: 

Art. 24 erhält seinem Inhalt entsprechend die Überschrift „Stiftungen anderer Religions-
gemeinschaften“. Die Anpassung des Wortlauts ist redaktioneller Art. 

Zu Nr. 32: 

Die Änderung der Überschrift des Abschnitts ist redaktioneller Art.  

Zu Nr. 33: 

Die neue Überschrift von Art. 25 gibt in Kurzfassung dessen wichtigsten Inhalt wieder. 
Die Änderung in Art. 25 Abs. 2 ist redaktioneller Art. 
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Zu Nr. 34: 

Die neue Überschrift von Art. 26 „Zwingendes Recht“ fasst dessen Inhalt zusammen.  

Zu Nr. 35: 

Die neue Überschrift „Verwaltungskosten“ von Art. 27 gibt kurz den wesentlichen Inhalt 
der Vorschrift wieder. Die Änderungen im Text der Vorschrift sind redaktioneller Art.  

Zu Nr. 36: 

Die neue Überschrift des Art. 28 „Verordnungsermächtigung; Landesausschuss für das 
Stiftungswesen“ gibt in Kürze den wesentlichen Inhalt der Vorschrift wieder. Diese wird 
um die bisher in Art. 10 Abs. 3 enthaltene Beschreibung der Funktion des Landesaus-
schusses für das Stiftungswesen ergänzt.  

Zu Nr. 37: 

Die neue Überschrift gibt den wichtigsten Inhalt der Vorschrift wieder. 

 

Zu § 2 

Da die Neufassung der §§ 80 ff. BGB der Auslöser für die vorstehende Gesetzesände-
rung ist und diese am 1. Juli 2023 in Kraft tritt, soll auch dieses Änderungsgesetz am 
1. Juli 2023 in Kraft treten. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 e auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Stiftungsgesetzes (Drs. 18/28505)

- Erste Lesung -

Entgegen der bisherigen Planung findet hierzu keine Aussprache statt. Wir kommen 

damit gleich zur Zuweisung an den federführenden Ausschuss. Ich schlage vor, den 

Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integra

tion als federführendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich dagegen Wider

spruch? – Das ist nicht der Fall. Damit ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 18/28505 

zur Änderung des Bayerischen Stiftungsgesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Hubert Faltermeier 
Mitberichterstatter: Horst Arnold 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Integration federführend zugewiesen. Der Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf federführend beraten und endberaten. 
Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Gesetzentwurf nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 100. Sitzung 
am 25. Mai 2023 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 102. Sitzung 
am 6. Juli 2023 endberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des In-
krafttretens der „1. August 2023“ eingefügt wird. 

 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/28505, 18/29855 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Stiftungsgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Stiftungsgesetz (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. September 2008 (GVBl. S. 834, BayRS 282-1-1-WK), das zuletzt durch § 1 
Abs. 279 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In der Überschrift des ersten Abschnitts werden die Wörter „Erster Abschnitt“ durch 
die Angabe „Teil 1“ ersetzt. 

3. Die Art. 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„Art. 1 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für rechtsfähige Stiftungen, die nach ihrer Satzung ihren Sitz 
im Freistaat Bayern haben. 

 

Art. 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Stiftungen im Sinn dieses Gesetzes sind die rechtsfähigen Stiftungen des 
bürgerlichen und des öffentlichen Rechts.  

(2) 1Stiftungen des öffentlichen Rechts im Sinn dieses Gesetzes sind Stiftungen, 
die ausschließlich öffentliche Zwecke verfolgen und mit dem Staat, einer Gemeinde, 
einem Gemeindeverband oder einer sonstigen unter der Aufsicht des Staates ste-
henden Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts in einem organischen 
Zusammenhang stehen, der die Stiftung selbst zu einer öffentlichen Einrichtung 
macht. 2Als öffentliche Zwecke gelten die der Religion, der Wissenschaft, der For-
schung, der Bildung, dem Unterricht, der Erziehung, der Kunst, der Denkmalpflege, 
der Heimatpflege, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Sport, den 
sozialen Aufgaben oder sonst dem Gemeinwohl dienenden Zwecke. 3Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sind ferner kirchliche Stiftungen (Abs. 4), die ausschließlich 
kirchliche Zwecke verfolgen und mit einer Kirche im Sinn des Abs. 4 oder einer 
kirchlichen Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinn des Art. 26a des Kirchen-
steuergesetzes in einem organischen Zusammenhang entsprechend Satz 1 ste-
hen, sowie entsprechende Stiftungen anderer Gemeinschaften im Sinn des Art. 24. 
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(3) Örtliche, kreiskommunale und bezirkskommunale Stiftungen (kommunale 
Stiftungen) sind Stiftungen des bürgerlichen oder öffentlichen Rechts, deren Zweck 
im Rahmen der jeweiligen kommunalen Aufgaben liegt und nicht wesentlich über 
den räumlichen Umkreis der Gebietskörperschaft hinausreicht. 

(4) 1Kirchliche Stiftungen im Sinn dieses Gesetzes sind Stiftungen des bürgerli-
chen oder öffentlichen Rechts, die ausschließlich oder überwiegend kirchlichen 
Zwecken der katholischen, der evangelisch-lutherischen oder der evangelisch-re-
formierten Kirche gewidmet sind und nach dem tatsächlichen oder mutmaßlichen 
Willen des Stifters der Aufsicht der betreffenden Kirche unterstellt sein sollen. 2Eine 
Stiftung wird nicht schon dadurch zu einer kirchlichen, dass ein kirchlicher Amtsträ-
ger als Stiftungsorgan bestellt ist oder dass satzungsgemäß nur Angehörige einer 
bestimmten Konfession von der Stiftung begünstigt werden. 

(5) Staatlich verwaltete Stiftungen sind Stiftungen, die von einer weisungsge-
bundenen Staatsbehörde unmittelbar verwaltet werden oder deren Verwaltung al-
lein in den Händen von Personen liegt, die an die Weisungen von staatlichen Be-
hörden des Freistaates Bayern gebunden sind.“ 

4. Die Überschrift „1. Titel Entstehung der Stiftungen, Stiftungsverzeichnis“ wird ge-
strichen. 

5. Art. 3 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 3 

Zuständige Behörden 

(1) 1Soweit dieses Gesetz nicht Ausnahmen für kommunale und kirchliche Stif-
tungen vorsieht, sind die Stiftungsbehörden zuständige Behörden im Sinn der §§ 80 
bis 88 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). 2Vorbehaltlich der in diesem Gesetz 
für kommunale und kirchliche Stiftungen vorgesehenen Ausnahmen üben sie auch 
die Stiftungsaufsicht nach Teil 2 aus. 

(2) 1Stiftungsbehörden sind die Regierungen. 2Örtlich zuständig ist die Regie-
rung, in deren Bezirk die Stiftung nach ihrer Satzung ihren Sitz hat oder haben soll. 

(3) 1Als oberste Stiftungsbehörden sind zuständig 

1. das Staatsministerium für Unterricht und Kultus für Stiftungen, die Zwecken sei-
nes Geschäftsbereichs gewidmet sind, 

2. das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für Stiftungen, die Zwecken 
seines Geschäftsbereichs gewidmet sind, 

3. das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration für alle übrigen Stif-
tungen. 

2Verfolgt eine Stiftung verschiedene Zwecke, so entscheidet der überwiegende öf-
fentliche Zweck der Stiftung.“ 

6. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Stiftungsverzeichnis“. 

b) In Abs. 2 Satz 3 wird das Wort „Genehmigungsbehörde“ durch das Wort „Stif-
tungsbehörde“ ersetzt. 

7. Die Überschrift „2. Titel Satzung der Stiftungen“ wird gestrichen. 

8. Art. 5 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 5 

Anfall des Stiftungsvermögens 

Ist für den Fall der Auflösung oder Aufhebung einer Stiftung kein Anfallsberech-
tigter bestimmt, so fällt das Vermögen einer kommunalen Stiftung (Art. 2 Abs. 3) an 
die entsprechende Gebietskörperschaft, das einer kirchlichen Stiftung (Art. 2 
Abs. 4, Art. 24) an die entsprechende Kirche.“ 

9. Die Überschrift „3. Titel Verwaltung der Stiftungen“ wird gestrichen. 
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10. Die Art. 6 und 7 werden aufgehoben. 

11. Die Überschrift „4. Titel Umwandlung des Zwecks und Erlöschen von Stiftungen“ 
wird gestrichen. 

12. Die Art. 8 und 9 werden aufgehoben. 

13. In der Überschrift des zweiten Abschnitts werden die Wörter „Zweiter Abschnitt“ 
durch die Angabe „Teil 2“ ersetzt. 

14. Art. 10 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 10 

Grundsätze der Stiftungsaufsicht 

(1) Zu ihrem Schutz unterstehen Stiftungen, die öffentliche Zwecke verfolgen 
(Art. 2 Abs. 2 Satz 2), mit Ausnahme der kirchlichen Stiftungen (Art. 2 Abs. 4) und 
der staatlich verwalteten Stiftungen (Art. 2 Abs. 5), der Rechtsaufsicht des Staates 
(Stiftungsaufsicht). 

(2) Die Stiftungsbehörden sollen die Stiftungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
verständnisvoll beraten, fördern und schützen sowie die Entschlusskraft und die 
Selbstverantwortung der Stiftungsorgane stärken.“ 

15. Art. 11 wird aufgehoben. 

16. Art. 12 wird Art. 11 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Art. 11 

Aufgaben und Befugnisse der Stiftungsaufsicht“. 

b) In Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 Satz 1 und Abs. 4 wird jeweils das Wort „Stiftungs-
aufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungsbehörde“ ersetzt. 

17. Der bisherige Art. 13 wird Art. 12 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 12 

Abberufung von Organmitgliedern“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungs-
behörde“ ersetzt. 

c) In Satz 2 wird die Angabe „§ 29 BGB“ durch die Angabe „§ 84c BGB“ ersetzt. 

18. Art. 14 wird aufgehoben. 

19. Der bisherige Art. 15 wird Art. 13 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 13 

Geltendmachung von Ansprüchen“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungs-
behörde“ ersetzt. 

c) In Satz 2 wird die Angabe „Art. 13 Satz 3“ durch die Angabe „Art. 12 Satz 3“ 
ersetzt. 

20. Der bisherige Art. 16 wird Art. 14 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 14 

Rechnungslegung, Rechnungsprüfung“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 werden das Wort „sechs“ durch das Wort „neun“ und das Wort 
„Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungsbehörde“ ersetzt. 
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bb) Folgender Satz 5 wird angefügt: 

„5Die Erhaltung des Grundstockvermögens kann gemäß dem Erhaltungs-
konzept der Stiftung durch den Bestand eines oder mehrerer Vermögens-
gegenstände oder den Erhalt eines bilanziellen Kapitalbetrages nachgewie-
sen werden.“ 

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 und 3 wird jeweils das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ 
durch das Wort „Stiftungsbehörde“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ und das Wort „höchs-
tens“ durch die Wörter „bis zu“ ersetzt. 

d) In Abs. 3 Satz 2 und 3 wird jeweils das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch 
das Wort „Stiftungsbehörde“ ersetzt. 

e) In Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stif-
tungsbehörde“ ersetzt. 

21. Art. 17 wird aufgehoben.  

22. Der bisherige Art. 18 wird Art. 15 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 15 

Verwaltungszwang“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Stiftungsaufsichtsbehörde“ durch das Wort „Stiftungs-
behörde“ ersetzt. 

23. Nach Art. 15 wird folgender Teil 3 eingefügt: 

„Teil 3 

Stiftungen des öffentlichen Rechts 

 

Art. 16 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) 1Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden auf Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts (Art. 2 Abs. 2) die §§ 80 bis 88 BGB mit Ausnahme von 
§ 83c Abs. 2 BGB entsprechende Anwendung. 2Die Rechtsstellung einer Stiftung 
des öffentlichen Rechts ist von der Stiftungsbehörde mit der Anerkennung aus-
drücklich festzustellen. 3Die Anerkennung der Stiftung ist entbehrlich, wenn der 
Freistaat Bayern Stifter oder Mitstifter ist. 4Gleiches gilt für die Genehmigung einer 
Satzungsänderung. 

(2) Die Satzung einer Stiftung des öffentlichen Rechts muss zusätzlich zu den 
nach § 81 Abs. 1 BGB erforderlichen Bestimmungen auch Regelungen enthalten 
über: 

1. Rechtsstellung und Art der Stiftung, 

2. Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse aller vorgesehenen Stif-
tungsorgane. 

(3) 1Ändert sich die Rechtsstellung einer Stiftung nach ihrer Anerkennung, so 
ist diese Änderung von der Stiftungsbehörde festzustellen. 2Die Änderung wird erst 
mit Bestandskraft der Feststellung wirksam. 

 

Art. 17 

Beschränkung der Vertretungsmacht 

1Die Stiftungsbehörde hat für Fälle des § 181 BGB einen besonderen Vertreter 
zu bestellen. 2§ 84c Abs. 2 BGB gilt entsprechend. 3Das zur Vertretung allgemein 
zuständige Organ kann von den Beschränkungen des § 181 BGB nur durch die 
Stiftungssatzung allgemein oder für den Einzelfall befreit werden. 
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Art. 18 

Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte 

Der Genehmigung der Stiftungsbehörde 

1. bedarf die Annahme von Zustiftungen, die mit einer Last verknüpft sind oder die 
einem anderen Zweck als die Stiftung dienen sollen,  

2. bedarf der Abschluss von Bürgschaftsverträgen und verwandten Rechtsge-
schäften, die ein Einstehen der Stiftung für fremde Schuld zum Gegenstand ha-
ben, 

3. bedürfen Rechtsgeschäfte, an denen ein Mitglied eines Stiftungsorgans persön-
lich oder als Vertreter eines Dritten beteiligt ist, es sei denn, die Stiftung wird 
durch einen besonderen Vertreter nach Art. 17 Satz 1 vertreten, das Rechtsge-
schäft besteht ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit oder die Stif-
tung erlangt dadurch lediglich einen rechtlichen Vorteil.“ 

24. Art. 19 wird aufgehoben. 

25. Der dritte Abschnitt wird Teil 4 und in der Überschrift werden die Wörter „Dritter 
Abschnitt“ durch die Angabe „Teil 4“ ersetzt. 

26. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Kommunale Stiftungen“. 

b) Abs. 1 wird aufgehoben. 

c) Abs. 2 wird Abs. 1. 

d) Abs. 3 wird Abs. 2 und die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1Bei den von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken verwalteten kommunalen 
Stiftungen tritt hinsichtlich der Aufgaben nach Teil 2 und nach den Art. 17 und 18 
an die Stelle der Stiftungsbehörde die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde. 
2Die Art. 12 bis 14 und Art. 18 Nr. 2 finden bei diesen Stiftungen keine Anwen-
dung.“ 

27. Der vierte Abschnitt wird Teil 5 und in der Überschrift werden die Wörter „Vierter 
Abschnitt“ durch die Angabe „Teil 5“ ersetzt. 

28. Art. 21 wird aufgehoben. 

29. Art. 22 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 22 

Kirchliche Mitwirkungsrechte 

(1) Die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks im Sinn des 
§ 82 Satz 1 BGB ist auch dann als gesichert anzusehen, wenn diese von der be-
treffenden Kirche gewährleistet wird. 

(2) 1Kirchliche Stiftungen dürfen nur mit Zustimmung der betreffenden Kirche 
anerkannt, aufgehoben, zugelegt oder zusammengelegt werden. 2Die Genehmi-
gung der Auflösung einer kirchlichen Stiftung nach § 87 Abs. 3 BGB bedarf der Zu-
stimmung der betreffenden Kirche. 

(3) 1Im Übrigen finden auf die kirchlichen Stiftungen die Vorschriften des Teils 1 
mit der Maßgabe Anwendung, dass zuständige Behörde im Sinn des § 80 Abs. 2, 
§ 86b Abs. 1 Satz 2, § 87 Abs. 3 und § 87a Abs. 1 BGB die oberste Stiftungsbe-
hörde nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und zuständige Behörde nach den §§ 84c und 
85a BGB die zuständige kirchliche Behörde ist. 2Die Ergänzung der Satzung einer 
kirchlichen Stiftung bei ihrer Anerkennung bedarf der Zustimmung der zuständigen 
kirchlichen Behörde. 3Die Zulegung und Zusammenlegung von kirchlichen Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts kann auf Antrag der betreffenden Kirche auch dann 
erfolgen, wenn die Voraussetzungen der §§ 86 bis 86h BGB nicht erfüllt sind. 4In 
den Fällen des Art. 16 Abs. 3 Satz 1 obliegt die Feststellung der obersten Stiftungs-
behörde nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1.“ 
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30. In Art. 23 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kirchliche Stiftungsaufsicht“. 

31. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Stiftungen anderer Religionsgemeinschaften“. 

b) Im Wortlaut werden die Wörter „Die Vorschriften dieses Titels“ durch die Wörter 
„Art. 2 Abs. 4 sowie die Vorschriften dieses Teils“ ersetzt. 

32. Der fünfte Abschnitt wird Teil 6 und in der Überschrift werden die Wörter „Fünfter 
Abschnitt“ durch die Angabe „Teil 6“ ersetzt. 

33. Art. 25 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Rechtsstandswahrung“. 

b) In Abs. 2 wird die Angabe „Art. 10 Abs. 2“ durch die Angabe „Art. 3 Abs. 3“ er-
setzt. 

34. In Art. 26 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Zwingendes Recht“. 

35. Art. 27 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Verwaltungskosten“. 

b) Im Wortlaut werden die Angabe „Art. 12 Abs. 3, Art. 13, 15 und 18“ durch die 
Angabe „Art. 11 Abs. 3, Art. 12, 13 und 15“, die Angabe „Art. 16 Abs. 2“ durch 
die Angabe „Art. 14 Abs. 2“ und die Angabe „(Art. 1 Abs. 3 Satz 2)“ durch die 
Angabe „(Art. 2 Abs. 2 Satz 2)“ ersetzt. 

36. Art. 28 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 28 

Verordnungsermächtigung; Landesausschuss für das Stiftungswesen 

Die obersten Stiftungsbehörden (Art. 3 Abs. 3) werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 

1. das Verfahren bei der Anerkennung von Stiftungen und der Genehmigung von 
Satzungsänderungen zu regeln, 

2. die Mitwirkungspflichten der Stiftungen bei der Rechnungsprüfung nach Art. 14, 
insbesondere die vorzulegenden Nachweise und Belege, festzulegen, 

3. die Berufung und die Zusammensetzung des Landesausschusses für das Stif-
tungswesen zu bestimmen, dem die Beratung der obersten Stiftungsbehörden 
und der Stiftungsbehörden sowie die Förderung und Pflege des Stiftungswe-
sens obliegt.“ 

37. In Art. 29 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2023 in Kraft. 
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Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe den Tagesordnungs-

punkt 7 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Stiftungsgesetzes (Drs. 18/28505)

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen deshalb sofort zur Abstimmung. 

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-

che 18/28505 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Aus-

schusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration auf Drucksa-

che 18/29855. Der federführende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 

und Integration empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf. In seiner Endberatung 

empfiehlt der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

ebenfalls Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des Inkrafttretens der 

"1. August 2023" eingefügt wird. Im Einzelnen verweise ich hierzu auf Drucksa-

che 18/29855.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der FREIEN WÄH-

LER, der CSU und der FDP sowie der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). – Hat die 

SPD-Fraktion mitgestimmt?

(Dr. Simone Strohmayr (SPD): Enthaltung!)

– Nein, hat nicht mitgestimmt. – Gegenstimmen! – Bei Gegenstimme des Abgeordne-

ten Swoboda (fraktionslos). Enthaltungen! – Bei Enthaltung der SPD-Fraktion und der 

AfD-Fraktion sowie des Abgeordneten Müller (fraktionslos).

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir auf Grundlage von 

§ 56 der Geschäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie 

in einfacher Form durchzuführen. Sind alle damit einverstanden? – Kein Widerspruch.
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Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Die Fraktionen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der CSU und der FDP sowie der Abge-

ordnete Plenk (fraktionslos). Gegenstimmen! – Der Abgeordnete Swoboda (fraktions-

los). Enthaltungen! – Die SPD-Fraktion und die AfD-Fraktion sowie der Abgeordnete 

Müller (fraktionslos). Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur 

Änderung des Bayerischen Stiftungsgesetzes".
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